
	  

	  

 

	  

	  

	  

	  

	  

 
 
	  
Ersuchen an die Härtefallkommission und/oder Petition an das 
Abgeordnetenhaus? Wege zur Aufenthaltssicherung  

 
Termin:  Donnerstag, 23. Oktober 2014, 14.00 - 18.00 Uhr  

Ort:  Evang. Zentrum, Georgenkirchstraße 70, Haus 1, 2. Stock Raum 1203  
(Eingang neben der Buchhandlung)  

ReferentInnen:  Monika Kadur, Mitglied der Berliner Härtefallkommission  
 

Andreas Kugler, Vorsitzender des Petitionsausschusses des Berliner 
Abgeordnetenhauses 

Wenn der Rechtsweg ausgeschöpft ist, kann ein Antrag bei der Härtefallkommission oder eine 
Petition beim Berliner Abgeordnetenhaus eine letzte Möglichkeit sein, um für ausreisepflichtige 
Menschen eine aufenthaltsrechtliche Perspektive zu entwickeln. In der Fortbildung soll ein kurzer 
Überblick gegeben werden über das Verfahren bei der Härtefallkommission sowie beim 
Petitionsausschuss des Abgeordnetenhauses. Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein für 
einen Antrag / eine Petition? Wann wende ich mich an den Petitionsausschuss, wann ist die  
Härtefallkommission die bessere Wahl und wann kann beides parallel laufen?  

Zielgruppe:  
haupt- und ehrenamtliche MitarbeiterInnen von Berliner Beratungsstellen 

Anmeldung:  
Per E-Mail an Almaz Haile, haile@fluechtlingsrat-berlin.de. Bitte bei der Anmeldung Name, ggf. 
Organisation, E-Mail-Adresse und Telefonnummer angeben. Sie erhalten von uns innerhalb von 
2-3 Tagen eine Anmeldebestätigung per E-Mail. Die Anzahl der Teilnehmenden ist auf 25 
beschränkt, deshalb max. 3 MitarbeiterInnen pro Organisation / Einrichtung.   
 
Teilnahmebeitrag:  
Es wird kein Teilnahmebeitrag erhoben. Bitte benachrichtigen Sie uns jedoch umgehend, sollten 
Sie sich angemeldet haben, aber nicht zur Fortbildung erscheinen können.  
 
Die Fortbildung findet im Rahmen des Projekts PARHI statt, das von der GlücksSpirale gefördert 
wird.  
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